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RS OGH 1959/1/14 3Ob12/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1959

Norm

EO §35 Ag

EO §42 Z2

Rechtssatz

Daß eine Partei das den Exekutionstitel bildende Urteil durch eine strafbare Handlung bewirkt hat, kann keine

Vollstreckungsgegenklage, sondern nur eine Wiederaufnahmsklage rechtfertigen. Auf Grund einer auf § 35 EO

gestützten Klage, ist die Aufschiebung der Exekution wegen Aussichtslosigkeit einer Vollstreckungsgegenklage nicht zu

bewilligen.
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